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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz geändert wird (24. Novelle zum B-KUVG)i 
Stellungnahme 
Bezug: Do Zl 21.144/2-11/96 

Zum obbezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger Lan

desregierung folgende Stellungnahme bekannt: 

Zum Begutachtungsverfahren: 

Beim Amt der Salzburger Landesregierung sind zahlreiche umfang

reiche Gesetzesentwürfe eingelangt, für deren Begutachtung ledig

lich eine Frist von wenigen Tagen eingeräumt wurde. Es ist zwar 

einsichtig, daß die das Konsolidierungsprogramm betreffenden Ge

setzentwürfe einem verkürzten Begutachtungsverfahren unterzogen 

werden, die Sinnhaftigkeit einer derart kurzen Frist ist jedoch 

zu hinterfragen, da sich die begutachtenden Stellen so keines

falls in einläßlicher Weise mit den Entwürfen auseinandersetzen 

und nur globale Stellungnahmen abgeben können. 

Zum Entwurf: 

Dem Gesetzentwurf werden nur insofern keine Einwände entgegenge

halten, als das Land Salzburg seine Zustimmung zum Konsolidie

rungsprogramm erteilt hat. Etwaige darüber hinausgehende Bela

stungen des Landes Salzburg werden abgelehnt und wären in ent

sprechender Höhe vom Bund abzugelten. 
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Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen ue an die Verbin

dungssteIle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der Landes

regierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium des Natio

nalrates. 

Für die Landesregierung: 

Dr. Herfrid Hueber 

Landesamtsdirektor 
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